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Editorial 3

Peter Dietschi,

Geschäftsleiter

Pro Senectute Kanton Luzern

Keine Einschränkung

des Selbstbestimmungsrechts!

Erfreulicherweise konnte in den letzten

Jahren die Anzahl der Verkehrstoten in der

Schweiz drastisch gesenkt werden.

Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die Senioren

als motorisierte Verkehrsteilnehmer nicht

mehr oder weniger negativ in Erscheinung

treten als andere Altersgruppen.
Trotzdem gibt es Behördenstellen, die verlangen,

den Führerausweis für ältere Menschen

ab dem Alter 70 oder gar ab 65 zu befristen,

obligatorische Fahrtests einzuführen oder

das Alter für eine ärztliche Untersuchung
herabzusetzen. Diese Forderungen entbehren

jeder Grundlage und kämen einer

ungerechtfertigten Einschränkung des

Selbstbestimmungsrechts der Senioren gleich. Eine

bfu-Studie kommt zudem zum Schluss, dass

eine Verschärfung des geltenden Systems die

Unfallzahlen nicht verbessern würde. Die

heute gültige Regelung - zweijährliche
Kontrolluntersuchung ab 70 und Bestätigung der

Fahreignung durch den Arzt - ist mehr als

ausreichend. Pro Senectute appelliert an die

Selbstverantwortung der Autofahrerinnen

und -fahrer und wird sich im Interesse der

älteren Menschen gegen jegliche Einschränkung

der heutigen Praxis und gegen jede

Altersdiskriminierung zur Wehr setzen.

Mit dem Thema «Senioren im Strassenverkehr»

beschäftigen wir uns schwerpunkt-

mässig nicht nur in dieser Ausgabe - wir
sind damit vom Freitag, 27. April, bis Sonntag,

6. Mai 2007, auch an der Luzerner LUGA

vertreten. Kommen Sie am Stand von Pro

Senectute Kanton Luzern, club sixtysix und

der Zeitschrift Zeitlupe vorbei und testen

Sie am Fahrsimulator Ihre Fahrtüchtigkeit
(LUGA-Stand B 127/Halle 1)!

Alfred Waldis, der ehemalige Direktor des

Verkehrshauses Schweiz, ist aktiv wie eh und je. Im

Gespräch verrät er, wie er sich fit und gesund hält.
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bietet eine reiche Auswohl und kreative Ideen. von Pro Senectute Kanton Luzern.
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